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Zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB 
 
Die im wirksamen Flächennutzungsplan Rottenburg am Neckar-Hirrlingen-Neustetten-
Starzach dargestellte Wohnungsbaufläche "Gassäcker" in Rottenburg am Neckar-
Wendelsheim soll mit einem Bebauungsplan überplant und anschließend erschlossen 
werden. 
 
1. Art und Weise der Berücksichtigung von Umweltbelangen 
 
 Die landschaftsplanerischen Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die 

Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Pflanzen/Tiere erheblich beeinträchtigt 
werden. Zum Ausgleich dieser Beeinträchtigungen wurde ein Maßnahmenpaket 
entwickelt, mit dem innerhalb des Plangebietes eine weitgehende Kompensation 
erreicht werden kann. Diese Maßnahmen wurden im Bebauungsplan festgesetzt oder 
werden im Zuge des Baus der Erschließungsmaßnahmen erbracht. Das 
Kompensationsdefizit wurde monetarisiert und dem Ökokonto zugeordnet. Aus dem 
Ökokonto werden weitere Maßnahmen im Umfeld des Plangebietes umgesetzt. 

 Vor dem Hintergrund der vorhandenen und geplanten Nutzungen in und um das 
Plangebiet wurden unterschiedliche Baugebietsarten festgesetzt. 

 Die Nachbarschaft zur Schreinerei wurde gutachterlich untersucht. Die 
vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten (z.B. passive Schutzmaßnahmen) wurden in 
das Festsetzungskonzept des Bebauungsplanes übernommen. 

 Die Erschließungsanlagen wurden so sparsam wie möglich dimensioniert. Die 
Ableitung des Niederschlagswassers erfolgt im Trennsystem in Richtung Neckar; im 
Bereich von Pufferbereichen mit Kaskaden kann eine teilweise Versickerung 
erfolgen. Der Untergrund ist für eine Versickerung nur bedingt geeignet. Teile der 
Pufferbecken liegen außerhalb des Geltungsbereiches; sie werden über das aus 
technischen Gründen erforderliche Maß hinaus als ökologisch hochwertige Bereiche 
hergestellt. 

 Die Größe und der Zuschnitt der Grundstücke sowie die bauliche Ausnutzung wurden 
vor dem Hintergrund der Wünsche und Ansprüche der Grundstückseigentümer 
dahingehend geregelt, dass eine günstige Ausnutzung und Verdichtung und damit 
ein sachgerechter und sparsamer Umgang mit Grund und Boden erreicht wird. 

 
 
 
2. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
 
Der Gemeinderat Rottenburg am Neckar hat nach umfangreichen vorlaufenden 
Planungsarbeiten in seiner Sitzung am 10.05.2005 die Aufstellung des Bebauungsplans 
"Gassäcker" in Wendelsheim beschlossen.  
 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde am 25.04.2005 in Form 
einer Informationsveranstaltung im Bürgersaal Wendelsheim durchgeführt. Dabei wurden 
Fragen zu den Planinhalten vorgetragen, die von Verwaltung und Planern beantwortet 
wurden.  
 
Als Anregung wurde vorgetragen, die Erschließungssituation für den Verkehr nochmals zu 
überprüfen und eine weitere Zufahrt von Osten (Filderstraße) bzw. eine Verknüpfung von 
Adlerstraße und Filderstraße durch das Baugebiet zu prüfen. Diese Anregungen wurden 
einer Unterschriftenliste Wendelsheimer Bürger vorangestellt, die im Nachgang dieses 
Termins vorgelegt wurde. 
 
Bereits im Vorfeld des Planungsverfahren hat die gegenüber dem Plangebiet liegende 
Schreinerei Schäfer mit dem Fachverband für das Schreinerhandwerk Baden-Württemberg 
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Anregungen zur Planung vorgetragen mit dem Ziel, die unmittelbar gegenüber der 
Schreinerei gelegenen Bereiche des Plangebietes als "Mischgebiet" und nicht als 
"Wohngebiet" auszuweisen. 
 
Mit Schreiben vom 02.06.2004 wurden die Behörden von der Planung unterrichtet und 
frühzeitig am Verfahren beteiligt. Es wurden insbesondere folgende wesentliche 
Anregungen vorgetragen: 

- Berücksichtigung vorhandener Leitungen 
- Berücksichtigung  der Lage im Wasserschutzgebiet Zone III B 
- Empfehlungen zum Umgang mit Schmutz- und Niederschlagswasser und zur 

Gestaltung von Oberflächen 
 
Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 17.10.2005 bis einschließlich 
16.11.2005 statt. Ausgelegt wurden der Entwurf des Bebauungsplanes mit seiner 
Begründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen und die Örtlichen Bauvorschriften. Daneben wurde auf die verfügbaren 
umweltbezogenen Informationen hingewiesen. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
wurden insbesondere folgende wesentliche Anregungen aus der Bürgerschaft vorgetragen: 

- Grundstücksbezogene Veränderungswünsche zu Art- und Maß der baulichen 
Nutzung sowie den überbaubaren Grundstücksflächen und zu erforderlichen 
Verkehrsflächen 

- Wunsch nach einer weiteren Zufahrt ins Baugebiet 
- Verkehrssichernde Maßnahmen an Straßen außerhalb des Baugebiets 
- Befürchtung vor Belastungen durch Verkehrslärm sowie durch die Beleuchtung von 

Fahrzeugen 
 

 Die Behörden haben insbesondere folgende wesentliche Anregungen vorgetragen: 
- Zweifel an den Festsetzungen zum Lärmschutz (passive Schallschutzmaßnahmen), 

Vorschlag zur Schaffung eines Übergangsbereiches zur Schreinerei z.B. durch 
Festsetzung von Stellplätzen 

- Festsetzung des Trennsystems im Bebauungsplan 
 
 
3. Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 

Planungsmöglichkeiten 
 
Das Baugebiet ist im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt. Dieser Darstellung ging 
eine Untersuchung von Alternativstandorten im Aufstellungsverfahren zum 
Flächennutzungsplan voraus mit dem Ergebnis, aus städtebaulichen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Gründen dieses Baugebiet zur Grundlage für die weitere städtebauliche 
Entwicklung zu nehmen. Weitere Alternativen waren im verbindlichen Bauleitplanverfahren 
nicht mehr zu prüfen.  
 
Die Anregungen aus den Beteiligungsverfahren haben zu Planergänzungen (z.B.  
Leitungsrechte), Plananpassungen (z.B. Straßenbreiten) und redaktionellen Änderungen 
geführt. Die ursprüngliche, parallel zur Umweltprüfung entwickelte Plankonzeption wurde 
nicht verändert; die Beteiligungsverfahren haben ergeben, dass die Planung unter 
Umweltgesichtspunkten verträglich ist. Anregungen der Behörden wurden als Festsetzungen 
oder Hinweise übernommen.  
 
Hinsichtlich der Forderungen nach einer zweiten Anbindung des Baugebietes an die 
Filderstraße ist festzustellen, dass diese aus städtebaulichen Gründen nicht erforderlich ist. 
Diese Einschätzung wurde nach Prüfung der verkehrlichen Belange bestätigt. Das 
Entwässerungs-Trennsystem ist Teil der zu genehmigenden Entwässerungslösung und 
muss im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden. Die Befürchtungen der Anwohner 
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hinsichtlich unzumutbarer Belästigungen aus dem zusätzlichen Verkehr sind nach den im 
Verfahren dargestellten Verkehrsmengen unbegründet. 
 
 
 
Rottenburg am Neckar, den 27.04.2006  Rottenburg am Neckar, den 27.04.2006 
 
 
 
 Thomas Weigel 
 
Angelika Garthe       NACHTRIEB & WEIGEL 
Stadtplanungsamt      Städtebau . Umweltplanung 
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